
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINWOHNERGEMEINDE SIGNAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindergartenreglement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 vom 24. Mai 2004 
 rev. 31. Mai 2010 



Die Einwohnergemeinde Signau, 
 
 
 
gestützt auf 

 das Kindergartengesetz vom 23. November 1983, 

 die Kindergartenverordnung vom 30. Januar 1985 

 das Organisationsreglement vom 8. Dezember 2001 
 
beschliesst: 
 
 
 Art. 1 
Trägerschaft Die Einwohnergemeinde Signau ist Trägerin der öffentlichen 

Kindergärten, die im Rahmen der kantonalen Vorschriften ge-
führt werden 

  
 1)Art. 2 
Dauer des Kindergar-
tenbesuches 

Jedes Kind hat das Recht, vor dem Schuleintritt während zwei 
Jahren den Kindergarten zu besuchen. 

  
 1)Art. 3 
Aufsichtsbehörde Aufsichtsbehörde für den Kindergarten ist die Schulkommission. 

Ihre Aufaben richten sich nach den einschlägigen Bestimmun-
gen in der Kindergartengesetzgebung sowie in VSG und LAG.. 

  
 1)Art. 4 
 ersatzlos gestrichen 
  
 Art. 5 
Errichtung und Aufhe-
bung 

Der Gemeinderat beschliesst auf Antrag der Schulkommission 
über die Errichtung und Aufhebung von Kindergärten oder Kin-
dergartenklassen, unter Vorbehalt der Bewilligung durch die Er-
ziehungsdirektion. 

  
 1)Art. 6 
 ersatzlos gestrichen 
  
 Art. 7 
Inkrafttreten, Aufhe-
bung bisherigen 
Rechts 

Dieses Reglement tritt auf den 1. August 2004 in Kraft. 
Es ersetzt das Kindergartenreglement vom 7. Dezember 1996. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1)

 Teilrevision vom 31.5.2010 



Dieses Kindergartenreglement ist an der Gemeindeversammlung vom 24. Mai 2004 
beschlossen worden. 
 
 NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE 
 Der Präsident Der Sekretär 
 
 sig. H. Hirschi sig. M. Sterchi 
 
 
 
Auflagezeugnis 
 
Das vorliegende Reglement ist 30 Tage vor der beschlussfassenden Gemeindever-
sammlung öffentlich in der Gemeindeschreiberei aufgelegen. Innert der gesetzlichen 
Frist sind keine Einsprachen eingereicht worden. 
 
 
3534 Signau, 25. Juni 2004 
 
 Der Gemeindeschreiber 
 
 sig. M. Sterchi 
 
 
 
 
Die Aenderungen zu diesem Reglement sind an der Gemeindeversammlung vom 
31. Mai 2010 beschlossen worden, sie sind auf den 1. August 2010 in Kraft getreten. 
 


